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Milchkontrolle und Forderung
der Milchqualita

Im Gegensatz zu vielen anderen Lebensmitteln kann der Milch nicht erst im Moment der Abgabe an den Konsumenten
die nétige Beachtung hinsichtlich ihrer Qualitit geschenkt werden. So enthilt die Schweizerische Lebensmittelverordnung
(Verordnung iiber den Verkehr mit Let In und Gebr dnden) nicht nur Vorschriften, die an die zum
Verkauf gelangende Milch gestellt werden, sondern sie stellt sogar wichtige Grundsitze auf fiir die Produktion und die
weitere Behandlung einer einwandfreien Milch. Es geniigt also nicht, Besti iiber ften der Milch aufzu-
stellen und deren Einhaltung durch amtliche Kontrollen zu iiberwachen,

Die Milch ist volksgesundheitlich und volkswirtschaftlich ein so wichtiges Produkt, daB der Produktion und Verteilung
auf der ganzen Linie héchste Aufmerksamkeit geschenkt werden mufi. Die Milch, im iibrigen auch die daraus hergestellten
Erzeugnisse, unterstehen einmal einer amtlichen Kontrolle. Diese wird durch kantonale und le Behbrden i

Von der Milch werden in bestimmten Abstéinden vor allem in den Sammelstellen und beim Verkauf durch die kantonalen
Lebensmittelinspektoren und die Gesundheitsexperten der Gemeinden Proben erhoben, die im kantonalen Laboratorium auf
den hygienischen Zustand und den Gehalt untersucht werden. Dabei mufi die Milch den Vorschriften des Gesetzes iiber
Gehalt, hygienische Beschaffenheit und Gesundheit entsprechen. Milch, die beanstandet werden mufB, wird nicht nur vom
Verkehr ausgeschlossen, sondern der fehlbare Produzent, Vermittler oder Hiindler wird bestraft.

Die halbamtlichen Kiserei- und Stallinspektoren iiben in den ihnen zugewiesenen Kreisen eine strenge Kontrolle iiber
Milehproduktion und -ablieferung aus. Sie sorgen fiir die Innehaltung nicht nur der gesetzlichen Vorschriften, sondern auch
des hweizerischen Milchlieferungs . Thre Titigkeit besteht in der Fassung von Milchproben in den Sammel-
stellen und vor allem von einzelnen Bestinden oder sogar verdichtigen Einzeltieren. Die Stallinspektoren spielen aber nicht
in erster Linie die Rolle eines Lebensmittelpolizisten, sondern sie haben die Aufgabe, mit ihren fachlichen Kenntnissen
Fehler und Storungen in der Konsummilchqualitit und in der Kisefabrikation festzustellen und sie als Berater der Produ-

zenten zu beheben. Das Schweizerische Milchlieferungsregulativ ist
2 die Grundlage fiir die Produktion einer guten Milch. Jeder Milch-

produzent besitzt dieses, und der Stallinspektor kann sich in seiner

Kontroll- und Beratungstitigkeit darauf stiitzen, weil es allgemein-

verbindlich ist. «Dieses Regulativ bezweckt die Forderung der Qua-

litat der Mileh und Milcherzeugnisse und die Erhaltung eines gesun-
den, leistungsfihigen Viehbestandes. Es will damit sowohl den Pro-
wie den K en dienen. In diesem Sinne enthilt es

Vorschriften und Empfehlungen, welche nach den Erkenntnissen der

Wissenschaft, der Technik und der Praxis fiir die Erreichung des

gesetaten Zieles notwendig oder forderlich sind.»

Das Milchlieferungsregulativ ist kein Gesetz, doch werden bei
Nichtbeachtung der darin enthaltenen Vorschriften Sanktionen von
den milchwirtschaftlichen Organisationen ergriffen. Diese Vorschrif-
ten beziehen sich nicht nur auf die eigentliche Milchgewinnung und
-behandlung am Produktionsorte. Samtliche Faktoren, die direkt
oder indirekt ihren Einfluf auf die Qualitit der Milch haben, sind
darin behandelt:

Diingung und Bewirtschaftung der zur Futtererzeugung bestimm-

ten Grundstiicke;

Anforderungen an das Futter und Fiitterung des Milchviehs;

Stall- und Tierhygiene;

Melken und Milchbehandlung;

Anforderungen an die Milch und Milchtiere;

Milch- und Stallkontrolle;

milch).

Ein wichtiges Glied in der Ueberwachung der Qualititsproduk-
tion stellen die sogenannten Hilfskontrolleure dar. Jede Milchgenos-
senschaft besitzt deren zwei, mit der Aufgabe, die Inspektionstitig-
keit der halbamtlichen Stallinspektoren zu unterstiitzen und zu
ergiinzen. Diese Hilfskontrolleure werden in speziellen Kursen fiir
jhre Titigkeit fachlich ausgebildet. Dieses Kontrollsystem ist duflerst
wirksam, da die einzelnen Kontrolleure mit den lokalen Verhiltnissen
vertraut sind. Es ist aber auch duBlerst billig, weil dadurch ein kom-
plizierter Beamtenapparat vermieden wird.

Die Milch, die nicht in einer einzigen Ernte anfillt, sondern 730-
mal im Jahr gewonnen wird, kann nicht tiglich bei jedem Produzen-
ten kontrolliert werden. Es ist daher duBerst wichtig, daB neben der
amtlichen Probenerfassung, der halbamtlichen Stallinspektion und
der Titigkeit der Hilfskontrolleure der absolute Wille der Produzen-
ten selbst zur Erzeugung einer qualitativ einwandfreien Milch vor-
handen ist. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg; doch miissen dazu
auch die beruflichen Kenntnisse und Fihigkeiten vorhanden sein.

Nicht umsonst bemiihen sich daher seit Jahren die land- und
milchwirtschaftlichen Schulen, beim biuerlichen Nachwuchs Ver-
stindnis und Kénnen in dieser Beziehung zu fordern und ihm den
Weg zu zeigen. Im Gebiete des nordostschweizerischen Milchverban-
des (Kantone Schaffhausen, Ziirich, Zug, Schwyz, Glarus, Grau-
biinden und zum Teil die Kantone Aargau, Thurgau und St. Gallen)
besteht zudem ein eigentlicher Kurs- und Demonstrationsdienst fiir
Milchgenossenschaften. Am praktischen Beispiel wird den Milch-
produzenten eindriicklich klargelegt, worauf es bei der Produktion
guter Milch ankommt. Diese intensive Bearbeitung ist geeignet, die
Milehkontrolle wirksamer werden zu lassen. Und ohne dieses Kurs-
wesen hiitte selbst die Bezahlung der Milch nach Qualitéit nicht der-
artige Erfolge gezeigt.

Die Qualititsbezahlung der Milch, die im Gebiet des nordost-
schweizerischen Milchverbandes seit 1. Mai 1951 auf den stidtischen
Konsumpliitzen durchgefiihrt wird, stellt eine neue und wirksame

Milchyerwertung (Kasefabrikation,, Butterfabrikation, Konsum-

. Beim E’Lntreffz’n in der Verbundamalkerm Ziirich wird aus der
M jeder G ft eine Probe gefalit, die nach Qua-

MaBnahme zur Forderung der Milchqualitit dar. Die Milch der nach
diesen Hauptkonsumplitzen liefernden Genossenschaften wird beim
Eintreffen in die Molkerei untersucht und in eine der drei Qualitits-
stufen eingereiht. Nur Milch erster Qualitit erhilt den vollen Milch-
preis. Fiir die beiden andern Qualitiitsstufen werden Preisabziige von
einem bzw. zwei Rappen pro Kilogramm Milch gemacht. Milch, die
den Anforderungen einwandfreier Konsummilch nicht entspricht,
wird pasteurisiert und der Verarbeitung zugefiihrt.

Diese Qualititsabstufung hat dazu gefiihrt, dafi die Milchgenos-
senschaften selbst die von ihren Mitgliedern eingelieferte Milch nach
Qualitdt beurteilen und bezahlen. Bis heute haben im Gebiet des
nordostschweizerischen Milchverbandes iiber 180 Genossenschaften
die Qualititsbezahlung oder -iiberwachung aus eigener Initiative ein-
gefiihrt. Stidndig laufen neue Anfragen ein zur Beratung bei der
Aufstellung des fiir die Qualitéi ie milch-
wirtschaftlichen Fachleute des Milchverbandes stellen dabei ihre Er-
fahrungen und Ratschlige zur Verfiigung.

Es wird in letzter Zeit der Landwirtschaft und vor allem den
milchwirtschaftlichen Organisationen immer wieder vorgeworfen, der
danke werde vernachlid t. Dieser Vorwurf darf heute
mit gutem Gewissen zuriickgewiesen werden. Gerade im Einzugs-
gebiet der Stadt Ziirich sind heute Anstrengungen im Gange und der
Wille der Produzenten vorhanden, nur beste Milch in den Verkehr
zu bringen, die auch modernen Qualitidtsanspriichen zu geniigen im-
stande ist. |

Zudem lduft nun — auf Grund des Gesetzes und mit Unterstiit-
zung offentlicher Mittel — die Bekdmpfung der Rindertuberkulose
und der Bangschen Krankheit im Kanton Ziirich auf vollen Touren.

Man kann heute im Ernst nicht mehr behaupten, das Qualitits-
empfinden in der Milchwirtschaft sei zu schwach. Im Gegenteil: der
nordostschweizerische Milchverband hat mit seinen Genossenschaften
Qualitétsverbesserungen erreicht, die jeder sachliche Kritiker an-
erkennen muf.

Konsumenten, die Gelegenheit haben, eine Grof3stadtmolkerei oder
eine Sammelstelle zu besichtigen und dabei Einblick in die viel-
gestaltigen Probleme der Milchversorgung zu erhalten, iiberzeugen
sich von den grofien Anstrengungen, die im Hinblick auf die Qualitit
der Milch gemacht werden.

Die amtliche Lebensmittelkontrolle, das Stallinspektionswesen, die
intensive Beratung der Produzenten in Kursen und Vortriigen, die
Bezahlung der Milch nach Qualitit durch Verband und Genossen-
schaften und der Ausbau der privaten Kontrolle des Milchverbandes:
fiir die Konsumenten sind das Garantien fiir eine qualitativ vorziig-
liche Milchversorgung. M.V.W.

Qualiti

hmtumerkmalen beurteilt wird. Die Resultate eines Monats bilden
die Grundlage fiir die monatlich erfolgende Qualititsbezahlung.

. Die im sogenannten Girschrank aufgestellten Gliser enthal-
ten blau gefiirbte Milch. Nach einer gewissen Zeit wird die Milch
wieder weiff, Die Zeit, die es dazu braucht, hingt von der Haltbar-
keit der Milch ab. Ein objektiver Mafistab fiir die Haltbarken der
lech 'Lal die En!far it in der Redukt obe, die ein Be-

der Q itsbeurteilung ist.

. Um einen MaBstab fiir die Sauberkeit der Milchgewinnung und
Weiterbehandlung #t erhalten, wird in der Molkerei ein halber
Liter Milch durch einen Wattefilter von 8 em Durchmesser fil-
triert. Alle Schmutzteile werden darauf zuriickgehalten. Dieser
Wattefilter wird aufbewahrt und dient als Beleg fiir die Sauber-
keit der Milch.

. Der Smllmspektor besucht periodisch die Produzenten und Milch-

n seines Kontrollgebietes. Er iiberwacht die Innehal-
tung der Vorschriften des Schwcizemchen Milchlieferungsregula-
tivs. Die Kontrolle des Milchgeschirrs ist eine der wichtigsten Auf-
gaben.

. Mit Hilfe des I papiers kann der I k die Milch
jedes Euterviertels an Ort und Stelle priifen. Abnormale Milch
kann daher sofort von der Ablieferung ausgeschlossen werden.




	Milchkontrolle und Förderung der Milchqualität

